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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Anzeigenkunden,
wir freuen uns über Ihre Zusendungen.

Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich folgende  
Emailadresse:
info@osdorfer-nachrichten.de

… Und wieder einmal 1000 Dank der Eckernförde Bank!

Wie bereits vor einigen Jahren schon einmal gesche-
hen, sind die Osdorfer Nachrichten erneut versuchte 
Opfer eines Überweisungsbetrugs geworden.
Wie beim letzten Mal bekam ich wieder einen Anruf 
von der Bank. Diesmal aber nicht mit der Frage ob die 
Überweisung von ca. 49.000 € in Ordnung sei, sondern 
gleich mit der Information, dass es sich vermutlich um 
einen Überweisungsbetrug handelt.
Genau wie beim letzten Mal ist eine handschriftliche 
Überweisung ausgefüllt worden und mit der Post an die 
Filiale der Eckernförder Bank nach Kiel Suchsdorf ge-
schickt worden. Beim letzten Mal ging es an die Filiale 

in Rieseby.
Die Mitarbeiter der Filiale in Suchsdorf, sowie auch in 
jeder anderen Filiale, überprüfen grundsätzlich Über-
weisungen die ins Ausland gehen sollen. In diesem 
Fall ging es um eine Summe von 9976,57€. Nicht so 
viel wie beim letzten Mal, aber auch von dieser Summe 
ist das Konto der Osdorfer Nachrichten weit entfernt. 
Zudem passten Kontoinhaber (hier wurde die Kirchen-
gemeinde Osdorf genannt) und Kontonummer nicht 
zusammen. Ebenso die Unterschrift auf dem Überwei-
sungsträger. Wie damals, ist auch diese Unterschrift 
gefälscht.
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Wir haben noch am gleichen Tag Anzeige bei der Poli-
zei erstattet. Zusätzlich wurde auch die Kirchengemein-
de sowie der vermeintliche Unterschreiber informiert.
Da wir als Team der Osdorfer Nachrichten keine Lust 
haben immer Mal wieder Opfer solch lustiger Ideen 
zu sein, haben wir unsere Bankverbindung ändern 
lassen. Zukünftig wird die Bankverbindung nicht mehr 
im Impressum der Osdorfer-Nachrichten erscheinen 
und auch auf unserer Homepage gibt es nach unseren 
Erkenntnissen keine Verpflichtung die Bankverbindung 
anzugeben.Sobald wir die Umstellung für unsere An-
zeigenkunden vornehmen, werden wir Sie gesondert 
Informieren. Für eventuelle Unannehmlichkeiten bitten 
wir schon jetzt um Entschuldigung und hoffen auf Ihr 
Verständnis. Aus diesem Grund verzichten wir zukünftig 
darauf orginale Unterschriften zu verwenden.
Auch ohne Unterschrift verliert es nicht an Bedeutsam-
keit.
Sollten Sie an die Osdorfer Nachrichten spenden wol-
len, was ja auch immer Mal wieder vorkommt, wenden 
Sie sich gerne an uns direkt, wir geben Ihnen die nöti-
gen Informationen.

Nun wünschen wir Ihnen einen sorgenfreien und 
gesunden August bei möglichst viel Sonnenschein um 
den Sommer in unserem schönen Osdorf zu genießen. 

Zivil-, Wirtschafts- und
Steuerrecht sowie Steuerberatung

Schönberger Landstraße 144a
24232 Schönkirchen

04348 - 91 34 566
raabe@rain-raabe.de

04348 - 91 34 567

Uta Ma r i a ra a b e
RECHTSANWÄLTIN

Diakonieverein Dänischer Wohld e. V. - seit 1889

  Pflegen      Beraten      Begleiten

— Häusliche Kranken- und Altenpflege
—  Spezialisierte ambulante 
 Palliativversorgung
—  Beratung und Hilfe bei allen Fragen zum 

Thema Pflege
—  Pflegeschulung im häuslichen Bereich
— Pflegekurse für pflegende 
 Angehörige

— Betreuungsangebote, z. B. bei Demenz
— Haus und Familienpflege
— Vermittlung von Hausnotrufanlagen
— Haushaltshilfen
— Vermittlung von Essen auf Rädern
— Beratung und Vermittlung 
 von Hilfsmitteln
— 24-Stunden-Rufbereitschaft

Betreuungspartner in der barrierefreien Wohnanlage „Wohnen mit Service am Tierpark“
j Ab 2022 auch Betreuungspartner in der Wohnanlage „Kieler Blick“ j

Diakonieverein Dänischer Wohld e. V.

Süderstraße 41 c · 24214 Gettorf
Tel. 0 43 46/41 20 52 · Fax 0 43 46/41 20 18
info@diakonie-gettorf.de · www.diakonie-gettorf.de

Stephanie Lange 
Pflegedienstleitung 
und Bärbel Mysch 

Kaufmännische Leitung
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Gildeweg 37, 24251 Osdorf 
E-Mail: bgm@osdorf.de

Mobil:0160/8456988, Festnetz: 04346/413132 
https://osdorf.de/gemeinde/informationen-des-buergermeisters/ 

Gemeinde Osdorf
Osdorf, August 2020- Der Bürgermeister -

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich informiere Sie hiermit über einige interessante Themen rund um die Gemeinde Osdorf. 

Stärkung des Ehrenamtes durch neue Entschädigungssatzung 
Die Gemeinde hat die Entschädigungssatzung dahingehend angepasst, dass bürgerliche Mitglieder in 
den Gremien, wie Mitglieder des Seniorenbeirats und Vorsitz des Jugendbeirats, künftig 
Aufwandsentschädigungen in Form monatlicher Pauschalen erhalten. Damit ersparen wir der 
Verwaltung zeitlichen Abrechnungsaufwand und setzen für diese o.g. Gruppen Anreize, sich für 
Seniorinnen und Senioren, Jugendliche oder „allgemein politisch“ zu engagieren. Die 
Aufwandsentschädigungen für alle weiteren Gruppen (Bürgermeister, Gemeindevertreter, 
Ausschussvorsitz, Fraktionsvorsitz) bleiben unverändert. 

Angepasste Straßenreinigungssatzung 
Die Gemeindevertretung hat anliegende Straßenreinigungssatzung erlassen. Im Kern wurde das 
Straßenverzeichnis aktualisiert und Verweise auf höhere Rechtsnormen angepasst. Bitte halten Sie 
sich an die Vorgaben sowohl was die Reinigung, als auch die Verkehrssicherheit zu jeder Jahreszeit 
angeht (Stichworte Winterdienst und zu starker Einwuchs in Straße und Bürgersteig). 

Neuanpflanzungen in der Gettorfer Straße/Schönsland 
Wie Ihnen sicher nicht entgangen ist, hat die Gemeinde in Kooperation mit dem Landesbetrieb 
Straßenbau SH auf der öffentlichen Fläche an der Gettorfer Straße 1 eine Baumreihe zur 
Verschönerung der Ortsein- bzw. durchfahrt gepflanzt. Darüber hinaus wurde auf einem 
Gemeindegrundstück in der Nähe des Wendehammers im Schönsland eine Obststreuwiese angelegt.
Vielen Dank an die beteiligten Firmen. 

Unterstand und Informationspunkt für Wanderinnen und Wanderer 
An der Schule befindet sich gerade ein fast fertig gestellter Unterstand- und Informationspunkt im Bau. 
Dieser wird noch mit Informationstafeln zu den Osdorfer Vereinen, zu den Wanderwegen und zu den 
Liegenschaften in diesem Bereich ausgestaltet und kann natürlich auch von den Buskindern als 
Warteunterstand genutzt werden. Einen großen Dank an Peter Hammerich für die Projektierung und 
an die Aktivregion für die Fördermittel von 80 %. Die Aktivregion fördert mit EU-Geldern derartige wie 
auch größere Projekte (s. Bürgerpark) zur Verbesserung der Infrastruktur und Lebensqualität. 

Parken auf Geh- und Radwegen 
Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf aufmerksam machen, dass das Parken auf Geh- und
Radwegen zu unterlassen ist. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Gehilfen oder Kinderwagen 
bekommen dadurch unnötig Probleme. Die Straßen sind in der Regel breit genug. Vielen Dank für 
Ihre Rücksichtnahme! 

Termine 10.08.2020, 15- 17 Uhr Bürger*innensprechstunde Hof Kruse, Gildeweg 37 

Viele Grüße

 gez. Hege Kohrt
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Satzung 
über die Reinigung der öffentlichen Straßen 

in der Gemeinde Osdorf 
(Straßenreinigungssatzung) 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) i.d.F. vom 28. Februar 2003 
(GVOBI. Schl.-H., S. 57), zuletzt geändert durch § 76 des Geset-zes vom 04. Januar 2018 (GVOBI. Schl.-H., 
S. 6), des § 45 des Straßen- und Wege-gesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) i.d.F. und 
Bekanntmachung vom 25. November 2003 (GVOBI. Schl.-H., S. 631), zuletzt geändert durch Art. 20 der 
Landesverordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBI. Schl.-H., S. 30) wird nach Be-schlussfassung durch 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Osdorf vom 23.06.2020 folgende Satzung erlassen: 

§ 1
Reinigungspflicht 

(1) Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) inner-halb der geschlossenen 
Ortslage sind nach örtlichen Erfordernissen der öffentli-chen Sicherheit zu reinigen. Die Bestimmung der 
geschlossenen Ortslage ergibt sich aus § 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG und dem anliegenden 
dementspre-chend gekennzeichneten Ortsplänen. Die Ortspläne sind Bestandteil dieser Sat-zung.

(2) Zur Reinigung gehört es, nach den örtlichen Erfordernissen der öffentlichen Si-cherheit und Ordnung die 
Straßen zu säubern (§§ 5 und 7), Schnee zu räumen und bei Glatteis zu streuen (§ 6).

§2

Auferlegung der Reinigungspflicht 
(1)(1)(1) Die Reinigungspflicht wird für folgende Straßenteile:

1.1. die Gehwege (als Teil einer Straße oder selbstständige Gehwege),
2.2. die begehbaren Seitenstreifen,
3.3. die gemeinsamen (kombinierten) Geh- und Radwege,
4.4. die Radwege,
5.5. die Rinnsteine,
6.6. die Gräben und die sonstigen Durchlässe,
7.7. die dem Grundstücksanschluss dienenden Grabenverrohrungen,
8.8. die Fahrbahnen bis zur Fahrbahnmitte, bei getrennten Fahrbahnen bis zum Trennstreifen,
9.9. die als öffentlicher Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen,
10.10.10.die halbe Breite von Straßen, die als verkehrsberuhigt (Zeichen 325 StVO) gelten,

in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den Eigentümern dieser Grund-stücke auferlegt. 

(2)(2)(2) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht
1.1. den Erbbauberechtigten,
2.2. den Nießbraucher, sofern er unmittelbaren Besitz am gesamten Grundstück hat,
3.3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nut-zung überlassen ist.

(3)(3)(3) Sind mehrere Anlieger für die gleiche Reinigungsstrecke reinigungspflichtig, so obliegt ihnen die 
Reinigungspflicht gemeinsam.

(4)(4)(4) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine geeignete 
Person mit der Reinigung zu beauftragen.

(5)5) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde 

mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn eine ausreichende 

Haftpflichtversicherung nachgewie-sen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange 

wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. überträgt der Reinigungspflichtige die Reini-gungspflicht 

auf Dritte, ohne dass es zu einer Übernahme nach Satz 1 kommt, so wird er nicht von seiner 

Verantwortlichkeit und Haftung befreit.

(6)(6)(6) Kommt der Reinigungspflichtige seiner Pflicht nicht nach, so behält sich die Ge-meinde eine kostenpflichtige 

Ersatzvornahme vor.

§3

Begriffsbestimmungen 
(1)1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche 

Einheit nach dem Bewertungsgesetz bildet, ohne Rück-sicht auf die Grundbuch- oder 
Katasterbezeichnung. Unerheblich ist es, ob das Grundstück benutzt wird oder nutzbar ist.

(2)2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstück dann, wenn es an Be-standteile der 
erschließenden Straße heranreicht. Als anliegend gilt ein Grund-stück auch dann, wenn es durch einen 
Graben, eine Böschung, einen Grün- oder Geländestreifen, einer Mauer oder in ähnlicher Weise vom 
Gehweg oder von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder den Sei-
tenfronten an einer Straße liegt. Dies gilt nicht, wenn eine Verbindung mit der Straße unmöglich ist 
oder wenn ein Geländestreifen zwischen Grundstück und Straße nicht dem Träger der Straßenbaulast 
gehört und selbstständigen wirt-schaftlichen Zwecken dient.

(3)3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen 
oder geboten ist. Wo ein Gehweg nicht besonders abge-grenzt ist, gilt als Gehweg ein begehbarer 
Seitenstreifen oder ein den Bedürfnis-sen des Fußgängerverkehrs entsprechender Streifen der 
Fahrbahn. Dies gilt nicht, wenn auf der anderen Straßenseite ein Gehweg vorhanden ist.
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Anlage gem. § 1 Abs. 1 Sätze 2 und 3 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Osdorf 
vom 15.07.2020 
 

Straßenverzeichnis 
 
Für die nachstehenden Straßen wird die Reinigung folgender Straßenteile den Eigentümern 
oder Verpflichteten nach § 2 für die Frontlänge ihrer Grundstücke als Pflicht auferlegt: 
 
- die Gehwege und Fahrbahnen 
- die begehbaren Seitenstreifen, 
- die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten ist, 
- die Rinnsteine, die Gräben, 
- die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 
- die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen. 
 
Osdorf 
a) Gettorfer Straße (bis Ende Gettorfer Straße 6 b) 
b) An der Hirtenwiese 
c) Dänischenhagener Straße (bis Ende Hauptstraße 37) 
d) Gildeweg (bis Ende Gildeweg 37) 
e) Weberberg (bis Ende Weberberg 13) 
f) Am Schulweg 
g) Noerer Straße (bis Ende Noerer Straße 27) 
h) Ahornstieg 
i) Waldenburger Straße 
j) Mühlenteich 
k) Königsberger Straße 
l) Danziger Straße 
m) Stettiner Straße 
n) Am Kamp 
o) Zur Kronsau 
p) Schmiederedder 
q) Hauptstraße 
r) Birkenweg 
s) Ringweg 
t) Am Wiesengrund 
u) Pongbarg 
v) Pappelweg 
w) Schöner Winkel 
x) Fasanenweg 
y) Felmer Straße 
z) Schönsland 
aa) Am Augustenhof 
bb) Dreeangel 
 
Stubbendorf 
a) Aukamper Weg (bis Ende Grundstück Aukamper Weg 45) 
b) Krusendorfer Straße (bis Ende Hofeinfahrt Krusendorfer Straße 21) 
 
Ortsteil Austerlitz (vom Grundstück Austerlitz 2 bis einschl. 
 Grundstück Austerlitz 26) 
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Entschädigungssatzung der Gemeinde Osdorf

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Auf Grund des § 4 in Verbindung mit dem § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der 
Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. S. 57) und in Verbindung mit § 7 der Hauptsatzung der Gemeinde Osdorf 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.06.2020  folgende Entschädigungssatzung für die 
Gemeinde Osdorf erlassen: 

§ 1 Bürgermeister
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverord-nung eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung sowie eine Te-lefonpauschale in Höhe von 
25,00 € monatlich.
Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine 
besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende anlassbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, deren 
Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die 
Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht überstei-gen. 

§ 2 Fraktionsvorsitzende
Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 Nr. 7 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 der 
Entschädigungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 % des maß-geblichen Höchstsatzes 
nach § 6 Abs. 1 EntschVO. Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzen-den wird nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der oder des Frak-tionsvorsitzenden für ihre oder seine besondere 
Tätigkeit als Vertretung eine Aufwandsent-schädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung 
abhängt. Die Aufwandsent-schädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Fraktionsvorsitzende oder der 
Fraktionsvorsit-zende vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des 
Fraktionsvorsitzenden. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwands-entschädigung der 
Fraktionsvorsitzenden oder des Fraktionsvorsitzenden nicht übersteigen. 

§ 3 Gemeindevertreter
Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsver-ordnung eine 
monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 90% des Höchst-satzes der Verordnung. Die nicht 
der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Aus-schüsse erhalten für die Ausschüsse, in die sie 
gewählt wurden eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00 €.  Stellvertretende 
Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, erhalten eine monatliche pauschale 
Aufwandsentschädi-gung in Höhe von 15,00 €.

§ 4 Ausschussvorsitzende
Ausschussvorsitzende erhalten eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 €.

§ 5 Aufwandsentschädigung für weitere ehrenamtliche Tätigkeiten
Für folgende weitere ehrenamtliche Tätigkeiten wird eine monatliche pauschale Aufwandsent-schädigung gezahlt: 

1. Vorsitzende / Vorsitzender des Seniorenbeirates
2. Mitglieder des Seniorenbeirates
3. Vorsitzende / Vorsitzender des Jugendbeirates

50,00 €
20,00 €
25,00 €

§ 6 Entgangener Arbeitsverdienst
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinde-vertreterinnen und -
vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von 
Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Eh-renamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der 
regelmäßigen Arbeitszeit entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der 
nachgewiesenen Höhe geson-dert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene 
Arbeitgeber-anteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädi-
gungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 ge-nannten Personen 
selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehren-amtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine 
Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Ein-zelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten 
Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung 
je Stunde beträgt 25,00 Euro. 

§ 7 Entschädigung für Haushaltshilfe
Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Gemeindever-treterinnen und -
vertreter, die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder und stellvertretende Mitglieder von 
Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Perso-nen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden 
je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte 
Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle 
Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 10,00 Euro. Auf 
Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine 
Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
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Für alle die auch bei der nächsten Feuerwehrhoch-
zeit vor dem Standesamt stehen möchten, bieten wir 
demnächst wieder Dienste zum Einstieg an. Mehr dazu 
in der kommenden Ausgabe der ON.
Bis dahin wünschen wir eine schöne Sommerzeit und 
sind für euch natürlich weiter einsatzbereit.

Feuerwehr in der Sommerpause

Im Sommer ist traditionell auch bei der Feuerwehr für 
ein paar Wochen frei vom normalerweise 14-tägigen 
Übungsdienst. Auch wenn dieses Jahr irgendwie alles 
anders ist und auch vor der Sommerpause viele Diens-
te einfach ausfallen mussten, haben wir im Juni und 
Juli auch ein paar schöne Termine bei der Feuerwehr.
Gleich dreimal wurde diesen Sommer in der Feuerwehr 
geheiratet und da dürfen die Osdorfer Feuerwehrmit-
glieder natürlich zum Gratulieren nicht fehlen.
Den Auftakt zum Hochzeitsmarathon machten Ge-
meindewehrführer und Jugendwartin am 20. Juni. Die 
Osdorfer Feuerwehr, die Neuwittenbeker Floorballer 
und Hannas Kollegen der Feuerwehr Kiel überlegten 
sich ein paar Aufgaben und standen vor dem Standes-
amt im Spalier.

Zwar erst kurz dabei, aber schon voll integriert heira-
tete Timo am 03. Juli seine Ann Katrin und auch hier 
hat die Feuerwehr eine kleine Aufgabe für das Ehepaar 
vorbereitet.
Den Abschluss machten dann 20. Juli Pinky und Melle. 
Im kleinen Kreis konnten wir auch hier gratulieren.
Alles Gute an Melle und Pinky, Ann Katrin und Timo, 
sowie Hanna und Jan von euer Feuerwehr Osdorf. 

Hochzeit Jan und Hanna Hochzeit  Ann Katrin und Timo
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Solarteam-Ostsee GmbH
Marienthaler Str. 9 a
24340 Eckernförde
Tel. 04351 / 754799 (Eckernf.)
Tel. 04346 / 938980 (Gettorf)
www.solarteam-ostsee.com

Mit Pellets für die Zukunft 
gerüstet
•  umweltfreundlich, unabhängig von Öl & Gas

•  CO2-neutral & enkeltauglich

• im Neubau 35 % Förderung bei Brennwert

45 %
Förderung

beim Ölkessel-

tausch
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Kontakt 
Thorsten Müller Elektromeister 

Felmer Straße 14 
24251 Osdorf 

Telefon: 04346 8469 
Mobil:     01738501820 
Telefax:    04346 369246 
E-Mail:  info@elektrommueller-osdorf.de 

Einladung zu Radtour der WgO

  Liebe Osdorfer/-innen, liebe Nachbarn,
wir – die Wählergemeinschaft Osdorf (WgO) – laden Sie und Euch auch in diesem Jahr wieder zu einer gemüt-
lichen Fahrradtour durch den Dänischen Wohld ein. Unter dem Motto „Was es bei uns so zu entdecken gibt“ wird 
uns unsere Spazierfahrt über schöne Wege nach Noer und später über Borghorsterhütten zurück nach Osdorf 
führen.
Treffpunkt ist Samstag, 22. August 2020 um 14 Uhr an der Bushaltestelle bei der Osdorfer Eiche.
Unterwegs schauen wir uns das neue „Hühnerland“ auf Hof Jacobsen an und laden zum Kaffee ins frisch eröffnete 
Kliff-Hus (früher Noerer Blockhaus) ein. Den Abschluss unserer Tour bildet eine Betriebsführung des Rinderhofs 
Seyer in Borghorsterhütten, wo wir den Tag bei einem leckeren Grill-Imbiss ausklingen lassen.
Anmeldungen gerne bis zum 20.08.2020 per E-Mail:
(winter.baerbel@web.de) oder telefonisch unter 04346-41717 (Bärbel Winter-Claus).
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Redaktionsschluss 
für die September-Ausgabe 2020 der ON ist  
Dienstag der 18.08.2020.
Verteilt wird die nächste Ausgabe am 29.08. und 
30.08.2020.

ABFUHRTERMINE
Altpapier

Freitag, 21.08.2020

Gelber Sack
Mittwoch, 05.08.2020
Mittwoch, 19.08.2020

Restmüll 14-täglich
Montag, 10.08.2020
Montag, 24.08.2020

Apotheken-Notdienst
Über die aktuellen Notdienste informieren Sie sich 
bitte über die angegebenen Telefonnummern: 
Hirsch-Apotheke: Tel. 04346 66 32
Apotheke am Markt: Tel. 04346 41 25 76

Redaktion (v.i.S.d.P.):  Imke Petersen 
Andrè Ziese

Redaktionsteam:  Imke Petersen 
Andrè Ziese 
Christoph Köthe

 Laura Grashoff

Anzeigen:  Imke Petersen 
anzeigen@osdorfer-nachrichten.
de

Fotos: Imke Petersen  
 

Auflage: 1.300

Erscheinungsweise: monatlich

Druck: hansadruck, Kiel

Satz und Layout:  Andrè Ziese 
Adobe Indesign 
info@osdorfer-nachrichten.de

Rechnung:  Klaus Stoll 
rechnung@osdorfer-nachrichten.
de  
Tel.: 04346 9030

IMPRESSUM

Osdorfer Nachrichten e.V.

Imke Petersen

Noerer Straße 29, 24251 Osdorf

Tel.: 04346 366 91 35

Email: info@osdorfer-nachrichten.de

www.osdorfer-nachrichten.de

Das Team

Jetzt Ihre Anzeige in unserer 
nächsten Ausgabe schalten. Unse-

re Preise finden Sie unter:
www.osdorfer-nachrichten.de

AKTUELLES

Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft
Weberberg 5 • 24251 Osdorf
Tel. 0 43 46 - 94 70 • info@kirche-osdorf.de 
www.kirche-osdorf.de  

 Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft

August

02.08. 10.00 Uhr Sommerkirche in Osdorf

  mit Pastor Heik

09.08. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Heik

16.08. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Heik

13.08. 18.00 Uhr Info-Abend für die neuen Konfis

23.08. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Heik 

30.08.  10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Heik
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- Neu -  und Umg estal tu ng  
-  Pflas te r arb ei ten  
-  Pflanzarb ei ten  
-  Geh ölz schni tt,  F äl lun g en  
-  Tei chb au  
-  Pflegearb eiten  

24251 o sdo r f/bo rg ho rs t  
tel . : 04346 -410961  
fax : 04346 -410962  

michael kotzur 
garten- & landschaf tsbau 
me is te rbe trieb 

__________________________________________________________________________

Kontoverbindung: Eckernförder Bank eG, BLZ 210 920 23, Kontonummer: 670 314 30 

Absage des diesjährigen Ringreitens

Aus gegebenem Anlass sagt die Ringreitersparte des Reitervereins für Osdorf und 
Umgebung e.V. das geplante Ringreiten am 06. September 2020 hiermit ab.

Wir freuen uns mit euch, im nächsten Jahr die Veranstaltung durchführen zu können.
Peter Reinberg 

1. Vorsitzender

Wohnen im Dänischen Wohld

Im schönen Noer ist eine geräumige Woh-
nung zu vermieten. 
Geboten werden drei Zimmer, Küche und 
Duschbad. 
Die Küche ist mit einer Einbauküche und einer 
Vorratskammer ausgestattet.
Beheizt wird die Wohnung mit einer zentralen 
Oelheizung.
Die Wohnfläche beträgt 80 Quatratmeter.
Es sind 15 Gehminuten bis zum Naturstrand.
Bei Interesse bitte melden unter:  
Tel. 04346/8997
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ON IN EIGENER SACHE

Hiermit möchte ich alle Vereinsmitglieder und Interessierten zur nächsten 

Mitgliederversammlung 
am 11. August 2020, um 19.00 Uhr, 

in Dibberns Gasthof, Noerer Str. 4 in Osdorf 
einladen. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Festlegung der ordnungsgemäßen Einberufung und 

Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung 

2019
4. Entgegennahme des Jahresberichts für das abgelaufene 

Geschäftsjahr
a. Bericht der Vorsitzenden
b. Bericht des Kassenwarts
c. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen

a. 1. Vorsitzende*r
b. Schriftwart*in

7. Anträge
8. Verschiedenes

---Y'fir freue,n  uns auf zahlreiche interessierte Gäste. 

-Iel(t�C\
lmke Petersen 
(Vorsitzende) 
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1) Die einmalige Einrichtungsgebühr beträgt 0,00 Euro anstatt 49,90 Euro bei Vertragsabschluss innerhalb des Aktionszeitraumes bis zum 31.12.2020. Angebote nur für  
Privatkunden und nur innerhalb des Einzugsgebietes verfügbar. Die Fiete.Net Komplettpakete haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und sind kündbar mit 
einer Frist von 3 Monaten zum Laufzeitende. Werden die Fiete.Net Komplettpakete nicht fristgerecht gekündigt, verlängert sich die Laufzeit um jeweils 12 Monate. Call-by-Call 
und Preselection ist nicht möglich. Für die Festnetz-Flatrate gilt: Ausgenommen Servicerufnummern, Mobilfunk- und Auslandstelefonate. Nur für Neukunden.

Fiete.Net ist eine Marke der net services GmbH & Co. KG Lise-Meitner-Str. 4, 24941 Flensburg

Sparzeit bei Fiete.Net
Fiete schenkt Einrichtungsgebühr

Unser Kundenliebling: sörf 50 plus
 Internetflatrate ohne Volumenbegrenzung
 Inkl. Telefonflatrate ins nationale Festnetz
 50 Mbit/s im Download
 10 Mbit/s im Upload

für nur 44,90 Euro1)
mtl.

sörf 50 plus

sparen

49,90 1)

EUR

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.fi ete.net
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 - maßangefertigte Möbel 
 - Nischenlösung 
 - Dachschrägenschränke 
 - Badmöbel 
 - Büromöbel 
 - Kindergartenmöbel 
 - Tresen 
 - Ausbau von Hauswirtschaftsräumen 
 
Tischlermeister Benno Borchert 
24251 Osdorf 
Tel.: 04346-6028900 
www.bb-tischlerei.de 
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Holger Janzen Computerservice - Tel.: 04346 - 60 10 86  /  0173 20 60 669
Laden & Werkstatt - Kieler Chaussee 2, 24214 Gettorf -  Mo,Di,Do,Fr 14 - 18 Uhr

Vor Ort Service sowie Termine nach Vereinbarung

NEU

www.pc-schule-gettorf.de

Sie benötigen Hilfe, weil Ihr PC oder Notebook 
nicht das macht, was SIE wollen?

Wir helfen Ihnen mit einer individuellen Schulung 
bei Ihnen zu Hause an Ihrem PC.

Sie bestimmen die Schulungsinhalte und vor allem 
das Tempo…

Holger Janzen Computerservice

Petra Voß
Herrenstr. 21

24214 Gettorf
Tel. 04346 602030

Vivien Voß
Hauptstraße 34 

24251 Osdorf 
Tel. 04346 6010550

Der beste
Schutz in

Ihrer Nähe

Jetzt auch in Osdorf
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August 2020 täglich ab 11.00 Uhr 
27. Mo 
28. Di 
29. Mi 
30. Do 
31. Fr 
01. Sa 

03. Mo 
04. Di 
05. Mi 
06. Do 
07. Fr 
08. Sa 

10. Mo 
11. Di 
12. Mi. 
13. Do 
14. Fr 
15. Sa 

17. Mo 
18. Di 
19. Mi 
20. Do 
21. Fr 
22. Sa 

24. Mo 
25. Di 
26. Mi 
27. Do 
28. Fr 
29. Sa 

31. Mo 
01. Di 
02. Mi 
03. Do 
04. Fr 
05. Sa 

Kohlrouladen mit Kartoffeln, Soße u. Nachtisch 
Rindergulasch mit Kartoffeln u. Rosenkohl 
Putenoberkeule mit Portweinsoße, Broccoli u. Kroketten 
Spießbraten mit Kartoffelgratin, Gemüse u. Soße 
Sauerbraten mit Kartoffelklößen, Rotkohl u. Soße 
Tomatensuppe mit Fleischklößchen 

Kotelette mit Kartoffeln, Gemüsegratin u. Soße 
Rinderbrust mit Meerrettichsoße, Kartoffeln u. Speckbohnen 
1/2 Hähnchen mit Pommes u. Salat 
Schweinefilet in Sahnesoße, Kartoffeln u. Gemüse 
Spanferkel mit Sauerkraut, Kartoffeln u. Soße 
Erbsensuppe mit Würstchen 

Jägerschnitzel mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße 
Königsberger Klopse, Kartoffeln, Rote Beete, Nachtisch 
Putengeschnetzeltes mit Spätzle u. Salat 
Rinderleber mit Apfelmus, Zwiebeln u. Kartoffelpüree 
Haxe mit Sauerkraut, Kartoffelpüree u. Soße 
Spargelcremesuppe mit Fleischklößchen 

Hähnchen Cordon bleu mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße 
Falscher Hase mit Kartoffeln, Kohlrabi u, Soße 
Rindergeschnetzeltes  mit Speckbohnen u. Kartoffeln 
Spare Ribs mit Kartoffelgratin, Gemüse u. Dip 
Rouladen mit Rotkohl, Kartoffeln u. Soße 
Kartoffelsuppe mit Würstcheneinlage 

Kohlrouladen mit Kartoffeln, Soße u. Nachtisch 
Rindergulasch mit Kartoffeln u. Rosenkohl 
Putenoberkeule mit Portweinsoße, Broccoli u. Kroketten 
Spießbraten mit Kartoffelgratin, Gemüse u. Soße 
Sauerbraten mit Kartoffelklößen, Rotkohl u. Soße 
Käsesuppe (Hack/Lauch) 

Fleischkäse mit Sauerkraut, Kartoffelpüree u. Soße 
Kotelette mit Kartoffeln, Gemüsegratin u. Soße 
Käsefrikadellen mit Kartoffeln, Gemüse u. Soße 
1/2 Hähnchen mit Pommes u. Salat 
Spanferkel mit Sauerkraut, Kartoffeln u. Soße 
Gyrossuppe 

Änderung vorbehalten 

6,50 € 
6,90 € 
6,90 € 
6,50 € 
6,90 € 
3,50 € 

6,50 € 
6,90 € 
6,90 € 
6,50 € 
6,90 € 
3,50 € 

6,50 € 
6,50 € 
6,50 € 
6,90 € 
6,90 € 
3,50 € 

6,50 € 
6,50 € 
6,90 € 
6,90 € 
6,90 € 
3,50 € 

6,50 € 
6,90 € 
6,90 € 
6,50 € 
6,90 € 
3,50 € 

6,50 € 
6,50 € 
6,50 € 
6,50 € 
6,90 € 
3,50 € 

würziges 

Gyros 
pfannenfertig 

 € 0,89/ 100 g 

zarte marinierte 
Minutensteaks 
vom Schwein 
für Grill und Pfanne 

€ 0,99 / 100 g 

1/2 herzhafte 
Bauernmettwurst 
mild geräuchert 
ca. 450 g 

 € 3,95 / Stck. 

    € 5,90 /Pers. 

Grill-Haxe 

kross und lecker ca.1kg 
mit Sauerkraut 

Krustenbraten 
mit Kartoffelgratin, 
Krautsalat und Soße 

  € 8,90 / Pers. 

aus eigener Herstellung 
Aufschnitt 
Mortadella, Jagdwurst, 
Bierschinken

 € 0,99 / 100g
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ÖL IST SO WAS
VON GESTERN.
Mit den cleveren Heizungslösungen 
von Paradigma auf erneuerbare Energien  
umsteigen. Als Paradigma-Partner in Ihrer 
Region haben wir die passenden Lösungen  
für Ihr Zuhause.
Ökologisch. 
Konsequent. 
Heizen.

· B
er
at

un
g 

· P
la
nu
ng 

· Ausführung ·

20 Jahre

Erfahrung

Hohenleuchte 6 | 24159 Kiel-Pries
T 0431 / 32 35 92 |www.luethje-bad-waerme.de

Bis 

45% 
Förderung

nutzen!

Ihr 
Paradigma-Fachpartner
Firma Partner
Sonnenstraße 123 | 12345 Sonnenstadt
Tel. 01234 5678-9 | Fax 01234 5678-90
info@partner.de | www.partner.de

Ihr Logo

www.paradigma.de

Mit den cleveren Heizungslösungen
von Paradigma auf erneuerbare
Energien umsteigen.

Als Paradigma-Partner in Ihrer Region 
haben wir die passenden Lösungen 
für Ihr Zuhause.

Ökologisch. 
Konsequent. 
Heizen.

UNENDLICH 
 WÄRME!

Bis

45%
Förderung

nutzen!

Einladung zum Beratungs-Abend 
 jeden Donnerstag um 18:30 Uhr
Telefonische Anmeldung erbeten.


